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13 Verbände fordern Umsetzung des Koalitionsver-
trags für Alleinerziehende und Trennungsfamilien  
 
Berlin, 2. Februar 2021. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
e.V. ist eine von 13 Organisationen, die sich heute gemeinsam mit der Auf-
forderung an die Politik wenden, vor dem Ende der Legislaturperiode Re-
formen im Existenzsicherungsrecht auf den Weg zu bringen, die die 
gemeinsame elterliche Verantwortung trotz Trennung ermöglichen. Anlass 
für die gemeinsame Erklärung ist ein aktuell vorliegender Referentenent-
wurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der verschiedene 
Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag im Bereich des Existenzsicherungs-
rechts umsetzen soll. Darin findet sich kein Vorhaben zur Unterstützung 
gemeinsamer Elternverantwortung für getrenntlebende Eltern im Grundsi-
cherungsbezug. 
 
Die unterzeichnenden Verbände forderten zuletzt im Jahr 2016 gemeinsam 
einen Umgangsmehrbedarf und wendeten sich gegen tageweise Leis-
tungskürzungen des Kindesbedarfs für Umgangszeiten mit dem anderen 
Elternteil im SGB II. 
 
In der gemeinsamen Erklärung heißt es: „Es ist für die unterzeichnenden 
Organisationen nicht nachvollziehbar, warum der Entwurf mit seinen zahl-
reichen und überwiegend auf Dauer angelegten Vorschlägen, z.B. eine 
großzügigere Freistellung von Immobilienvermögen, nicht aber einen Um-
gangsmehrbedarf für Elternteile und Kinder enthält. Das Versprechen des 
Koalitionsvertrages, zu prüfen, wie die bei Wahrnehmung des Umgangs-
rechts zusätzlich entstehenden Bedarfe bei der Leistungsgewährung 
künftig einfacher berücksichtigt und Alleinerziehende entlastet werden kön-
nen (Z 2316f., S. 51)‘, bleibt uneingelöst. Die jahrelangen Forderungen der 
unterzeichnenden Verbände, die in besonderer Weise mit der Situation von 
Kindern in Trennungsfamilien sowie Alleinerziehenden vertraut sind, verhal-
len ungehört.“ 
 
Die Bundesvorsitzende des VAMV, Daniela Jaspers, sagt dazu: „Kinder 
getrennter Eltern im SGB II müssen Kontakt zum zweiten Elternteil pflegen 
können und genug Geld zum Leben haben: Aktuell wird der Regelsatz für 
Kinder von Alleinerziehenden tageweise für Aufenthaltszeiten beim ande-
ren Elternteil gekürzt. Das schürt Interessenskonflikte zwischen Umgang 
und Existenzsicherung. Laufende Fixkosten im Haushalt der Alleinerzie-
henden werden durch die zeitweise Abwesenheit des Kindes nicht gespart. 
Was nicht gespart wird, darf auch nicht gekürzt werden. Damit der Um-
gangselternteil das Kind während der Umgangstage versorgen kann, ist ein 
Umgangsmehrbedarf einzuführen, während im Haushalt der Alleinerzie-
henden der volle Regelsatz verbleibt. Je mehr Umgang, desto höher die 
Pauschale.“  
 
Die Verbändeerklärung ist unter diesem Link zu finden:  
 
 
 
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) vertritt seit 1967 die 
Interessen der heute 2,6 Millionen Alleinerziehenden. Der VAMV fordert die Aner-
kennung von Einelternfamilien als gleichberechtigte Lebensform und entspre-
chende gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verantwortungsvolle 
gemeinsame Elternschaft auch nach Trennung und Scheidung ein. 

https://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Pressemitteilungen/2021/Verbaendeerklaerung_SGB-II_02022021.pdf

